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An
Herrn Max Mustermann
Abgeordneter Muster
Muster Str. 1
11111 Musterstadt











Bitte um Unterstützung – 
Vermeidung von Doppelregulierung thermischer Abfallbehandlungsanlagen im NIS2UmsuCG 





Text

Düsseldorf, 29.08.2025

Sehr geehrte Frau/Herr [Name], 

wir betreiben die thermische Abfallbehandlungsanlage [Name der Anlage] in Ihrem Wahlkreis. Diese Anlage ist nicht nur für die sichere Abfallentsorgung unverzichtbar, sondern versorgt zugleich [Zahl] Haushalte mit Strom und [Zahl] mit Wärme – ein Beitrag sowohl zur regionalen Daseinsvorsorge als auch zur Energiewende. 

[Unsere Anlage unterliegt bereits heute höchsten Anforderungen an die Informationssicherheit, da sie als kritische Infrastruktur nach der BSI-Kritisverordnung gilt. Dafür haben wir in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in IT-Sicherheit und Managementsysteme getätigt.] – Textbaustein für KRITIS-Anlagen 

Der vorliegende Referentenentwurf des NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes (NIS2UmsuCG) sieht jedoch eine Doppelregulierung vor, die uns in der Praxis massiv belasten würde, ohne die Cybersicherheit wirksam zu verbessern: 

Nach § 28 Abs. 5 BSIG sollen thermische Abfallbehandlungsanlagen, die nebenbei Energie erzeugen, künftig nach dem EnWG reguliert werden (Aufsicht durch die Bundesnetzagentur). 

Zugleich sollen dieselben Anlagen als KRITIS-Einrichtungen bzw. als besonders wichtige oder wichtige Anlagen nach dem BSIG reguliert werden (Aufsicht durch das BSI). 

Für die allgemeine IT unseres Unternehmens bedeutet dies Berichtspflichten an zwei Behörden mit unterschiedlichen Standards – ein bürokratischer Mehraufwand ohne zusätzlichen Sicherheitsgewinn. Zudem bleibt völlig unklar, wo in der Praxis die Grenzen zwischen abfallwirtschaftlicher und energieerzeugender Tätigkeit verlaufen sollen. 

Wir plädieren daher für eine Klarstellung im Gesetz: Anlagen, deren Energieerzeugung lediglich eine Nebentätigkeit darstellt, sollen ausschließlich nach dem BSIG reguliert werden. Das wäre sachgerecht, würde Rechtssicherheit schaffen und Überregulierung vermeiden. 

Wir möchten Sie herzlich bitten, sich im parlamentarischen Verfahren dafür einzusetzen, dass diese Änderung berücksichtigt wird. Sehr gerne erläutern wir Ihnen die praktischen Auswirkungen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs oder bei einem Besuch unserer Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Name, Funktion, Unternehmen] 

Anlagen:  

Stellungnahme der ITAD vom 04.07.2025 

[Optional: Kernpunkte in Kürze]

image1.png
ITAD e.V. | Airport City | Peter-Miiller-StraBe 16a | 40468 Dusseldorf

iTAD

Interessengemeinschaft
Thermischer Abfallbehandlungsanlagen
in Deutschland e.V.

ITAD e.V.

Airport City
Peter-Mdller-StraBe 16a
40468 Dusseldorf

Tel 0211 93 67 609-0
Fax 0211 93 67 609-9

www.itad.de
info@itad.de

Vorstandsvorsitzender: Dr. Ragnar Warnecke
Geschaftsfuhrer: Dr. Bastian Wens

Amtsgericht Wurzburg VR 2016
Steuernr.: 105/5890/2291

Registrierte Interessenvertreterin
Register-Nr. R0O00996




image2.svg
                                        


